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§ 1631b Mit Freiheitsentziehung verbundene
Unterbringung

Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentzie-
hung verbunden ist, ist nur mit Genehmigung des Fami-
liengerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die
Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub
Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich
nachzuholen. Das Gericht hat die Genehmigung zurück-
zunehmen, wenn das Wohl des Kindes die Unterbringung
nicht mehr erfordert.

§ 1631b Mit Freiheitsentziehung verbundene
Unterbringung

Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentzie-
hung verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Fami-
liengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie
zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung
einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erfor-
derlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch
nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden
kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist;
die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. Das
Gericht hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn
das Wohl des Kindes die Unterbringung nicht mehr
erfordert.

§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung
des Kindeswohls

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl
des Kindes oder sein Vermögen durch missbräuchliche
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung
des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern
oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat
das Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur
Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu
treffen.
(2) ...
(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers der elter-
lichen Sorge ersetzen.

§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung
des Kindeswohls

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelischeWohl des
Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern
nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwen-
den, so hat das Familiengericht dieMaßnahmen zu treffen,
die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.

(2) ...
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehö-
ren insbesondere
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfür-
sorge in Anspruch zu nehmen,

2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die
Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nut-
zen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung
aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzu-
suchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein
Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elter-
lichen Sorge,

Synopse zum Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei
Gefährdung des Kindeswohls v. 4.7.2008 (BGBl. I, 1188)

Die Synopse steht auch unter www.famrb.de als PDF-Datei zum kostenlosen Download zur Verfügung.
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(4) ...

6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elter-
lichen Sorge.

(4) ...

§ 1683 Vermögensverzeichnis bei Wiederheirat
(1) Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr mit-
einander verheiratet und will der Elternteil, dem die Ver-
mögenssorge zusteht, die Ehemit einemDritten schließen,
so hat er dies dem Familiengericht anzuzeigen, auf seine
Kosten ein Verzeichnis des Kindesvermögens einzurei-
chen und, soweit eine Vermögensgemeinschaft zwischen
ihm und dem Kind besteht, die Auseinandersetzung her-
beizuführen.
(2) Das Familiengericht kann gestatten, dass die Ausein-
andersetzung erst nach der Eheschließung vorgenommen
wird.
(3) Das Familiengericht kann ferner gestatten, dass die
Auseinandersetzung ganz oder teilweise unterbleibt, wenn
dies den Vermögensinteressen des Kindes nicht wider-
spricht.

§ 1683 Vermögensverzeichnis bei Wiederheirat
(aufgehoben)

§ 1696 Abänderung und Überprüfung gerichtlicher
Anordnungen

(1) ...
(2) ...
(3) Länger dauernde Maßnahmen nach den §§ 1666 bis
1667 hat das Gericht in angemessenen Zeitabständen zu
überprüfen.

§ 1696 Abänderung und Überprüfung gerichtlicher
Anordnungen

(1) ...
(2) ...
(3) Länger dauernde Maßnahmen nach den §§ 1666 bis
1667 hat das Gericht in angemessenen Zeitabständen zu
überprüfen. Sieht das Familiengericht von Maßnahmen
nach den §§ 1666 bis 1667 ab, soll es seine Entscheidung
in angemessenem Zeitabstand, in der Regel nach drei
Monaten, überprüfen.

§ 1712 Beistandschaft des Jugendamts; Aufgaben
(1) Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das
Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:
1. …
2. die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ein-
schließlich der Ansprüche auf eine anstelle des Unter-
halts zu gewährende Abfindung sowie die Verfügung
über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Dritten
entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt, aus
dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten
zu befriedigen.

(2) ...

§ 1712 Beistandschaft des Jugendamts; Aufgaben
(1) Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das
Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:
1. …
2. die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (gestri-
chen: einschließlich der Ansprüche auf eine anstelle des
Unterhalts zu gewährende Abfindung) sowie die Verfü-
gung über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Drit-
ten entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt,
aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den
Dritten zu befriedigen.

(2) ...

§ 1845 Eheschließung des zum Vormund bestellten
Elternteils

Will der zum Vormund bestellte Vater oder die zum Vor-
mund bestellte Mutter des Mündels eine Ehe eingehen, so
gilt § 1683 entsprechend.

§ 1845 Eheschließung des zum Vormund bestellten
Elternteils

(aufgehoben)

§ 1908i Entsprechend anwendbare Vorschriften
(1) ImÜbrigen sind auf die Betreuung § 1632 Abs. 1 bis 3,
§§ 1784, 1787 Abs. 1, § 1791a Abs. 3 Satz 1 zweiter Halb-
satz und Satz 2, §§ 1792, 1795 bis 1797 Abs. 1 Satz 2,
§§ 1798, 1799, 1802, 1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis

§ 1908i Entsprechend anwendbare Vorschriften
(1) ImÜbrigen sind auf die Betreuung § 1632 Abs. 1 bis 3,
§§ 1784, 1787 Abs. 1, § 1791a Abs. 3 Satz 1 zweiter Halb-
satz und Satz 2, §§ 1792, 1795 bis 1797 Abs. 1 Satz 2,
§§ 1798, 1799, 1802, 1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis
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4, 6 bis 13, §§ 1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis
1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 1843, 1845, 1846,
1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwenden.
Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vor-
schriften, welche die Aufsicht des Vormundschaftsge-
richts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Ab-
schluss von Lehr- und Arbeitsverträgen betreffen, gegen-
über der zuständigen Behörde außer Anwendung bleiben.
(2) ...

4, 6 bis 13, §§ 1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis
1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 1843 (gestrichen:
1845), 1846, 1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzu-
wenden. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass
Vorschriften, welche die Aufsicht des Vormundschaftsge-
richts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Ab-
schluss von Lehr- und Arbeitsverträgen betreffen, gegen-
über der zuständigen Behörde außer Anwendung bleiben.
(2) ...

FGG FGG

§ 50a Persönliche Anhörung der Eltern in
Sorgerechtsverfahren

(1) Das Gericht hört in einemVerfahren, das die Personen-
oder Vermögenssorge für ein Kind betrifft, die Eltern an.
In Angelegenheiten der Personensorge soll das Gericht die
Eltern in der Regel persönlich anhören. In den Fällen der
§§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die
Eltern stets persönlich anzuhören, um mit ihnen zu klären,
wie die Gefährdung des Kindeswohls abgewendet werden
kann.
(2) …
(3) Das Gericht darf von der Anhörung nur aus schwer-
wiegenden Gründen absehen. Unterbleibt die Anhörung
allein wegen Gefahr im Verzug, so ist sie unverzüglich
nachzuholen.

(4) ...

§ 50a Persönliche Anhörung der Eltern in
Sorgerechtsverfahren

(1) Das Gericht hört in einemVerfahren, das die Personen-
oder Vermögenssorge für ein Kind betrifft, die Eltern an.
In Angelegenheiten der Personensorge soll das Gericht die
Eltern in der Regel persönlich anhören. In den Fällen der
§§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die
Eltern stets persönlich anzuhören (gestrichen: um mit
ihnen zu klären, wie die Gefährdung des Kindeswohls
abgewendet werden kann).
(2) ...
(3) Das Gericht darf von der Anhörung nur aus schwerwie-
genden Gründen absehen. Unterbleibt die Anhörung allein
wegen Gefahr im Verzug, so ist sie unverzüglich nachzu-
holen. Das Gericht hört einen Elternteil in Abwesenheit
des anderen Elternteils an, wenn dies zum Schutz eines
Elternteils oder aus anderen Gründen erforderlich ist.
(4) ...

§ 50e Vorrang- und Beschleunigungsgebot
(1) Verfahren, die den Aufenthalt des Kindes, das Um-
gangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen, so-
wie Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls sind
vorrangig und beschleunigt durchzuführen.
(2) Das Gericht erörtert in Verfahren nach Absatz 1 die
Sache mit den Beteiligten in einem Termin. Der Termin
soll spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens
stattfinden. Das Gericht hört in diesem Termin das
Jugendamt an. Eine Verlegung des Termins ist nur aus
zwingenden Gründen zulässig. Der Verlegungsgrund ist
mit dem Verlegungsgesuch glaubhaft zu machen.
(3) Das Gericht soll das persönliche Erscheinen der Betei-
ligten anordnen.
(4) In Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls hat
das Gericht unverzüglich den Erlass einer einstweiligen
Anordnung zu prüfen.

§ 50f Erörterung der Kindeswohlgefährdung
(1) In Verfahren nach den §§ 1666, 1666a des Bürger-
lichen Gesetzbuchs soll das Gericht mit den Eltern und in
geeigneten Fällen auch mit dem Kind erörtern, wie einer
möglichen Gefährdung des Kindeswohls begegnet werden
kann, insbesondere durch öffentliche Hilfen, und welche
Folgen die Nichtannahme notwendiger Hilfen haben kann.
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(2) Das Gericht hat das persönliche Erscheinen der Eltern
anzuordnen und soll das Jugendamt zu dem Termin laden.
Das Gericht führt die Erörterung in Abwesenheit eines
Elternteils durch, wenn dies zum Schutz eines Beteiligten
oder aus anderen Gründen erforderlich ist.

§ 52 Hinwirkung auf Einvernehmen; Aussetzung
(1) ...
(2) ...
(3) Im Fall des Absatzes 2 kann das Gericht eine einst-
weilige Anordnung über den Verfahrensgegenstand von
Amts wegen erlassen.

§ 52 Hinwirkung auf Einvernehmen; Aussetzung
(1) ...
(2) ...
(3) Im Fall des Absatzes 2 soll das Gericht den Erlass
einer einstweiligen Anordnung über den Verfahrensgegen-
stand prüfen; in Verfahren, die das Umgangsrecht betref-
fen, soll das Gericht den Umgang durch einstweilige
Anordnung regeln oder ausschließen.

§ 70e Gutachten
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 und 3 hat das Gericht das Gutachten eines
Sachverständigen einzuholen, der den Betroffenen persön-
lich zu untersuchen oder zu befragen hat. Der Sachverstän-
dige soll in der Regel Arzt für Psychiatrie sein; in jedem
Fall muss er Arzt mit Erfahrungen auf dem Gebiet der
Psychiatrie sein. Für eine Unterbringungsmaßnahme nach
§ 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genügt ein ärztliches Zeugnis.

(2) ...

§ 70e Gutachten
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 und 3 hat das Gericht das Gutachten eines
Sachverständigen einzuholen, der den Betroffenen persön-
lich zu untersuchen oder zu befragen hat. In den Fällen des
§ 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 3 soll der
Sachverständige in der Regel Arzt für Psychiatrie sein; in
jedem Fall muss er Arzt mit Erfahrungen auf dem Gebiet
der Psychiatrie sein. In den Fällen des § 70 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 Buchstabe a soll der Sachverständige in der Regel
Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothera-
pie sein; das Gutachten kann auch durch einen in Fragen
der Heimerziehung ausgewiesenen Psychotherapeuten,
Psychologen, Pädagogen oder Sozialpädagogen erstattet
werden. Für eine Unterbringungsmaßnahme nach § 70
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genügt ein ärztliches Zeugnis.
(2) ...

PStG PStG

§ 5 Voraussetzungen der Anmeldung
(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) Hat ein Verlobter für sein Kind die Vermögenssorge,
so hat der Standesbeamte dem Familiengericht die Ehe-
schließung mitzuteilen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der
Verlobte zum Betreuer seines Kindes in Vermögensange-
legenheiten bestellt ist oder wenn er mit einem Abkömm-
ling, der minderjährig oder für den in Vermögensangele-
genheiten ein Betreuer bestellt ist, in fortgesetzter Güter-
gemeinschaft lebt. In den Fällen des Satzes 2 tritt an die
Stelle des Familiengerichts das Vormundschaftsgericht;
das gleiche gilt in den Fällen des Satzes 1, wenn der Ver-
lobte Vormund seines Kindes ist.

§ 5 Voraussetzungen der Anmeldung
(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) Der Standesbeamte hat dem Vormundschaftsgericht
die Eheschließung mitzuteilen, wenn ein Verlobter mit
einem Abkömmling, der minderjährig ist oder für den in
Vermögensangelegenheiten ein Betreuer bestellt ist, in
fortgesetzter Gütergemeinschaft lebt.

PStRG

Art. 2 Abs. 16 Nr. 10
(aufgehoben)
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